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kommen in unserem Beispiel Buschbohnen. Blick auf Ihre
Ubersicht :

Buschbohnen: Saatzeit 1. Mai bis 15. Juli
Kulturzeit 12 Wochen

Unter dem 3. Mai teilen Sie das Beet durch eine Linie ab
(zundchst nur mit Bleistift, damit Sie leicht korrigieren
kénnen). Von dieser Linie aus messen Sie 12 cm ab und
ziehen eine zweite senkrechte Linie. Sie kommt unter den
26. Juli. Zwischen diese beiden Linien schreiben Sie »Busch-
" bohnen«. Das soll heillen, die zwolf Wochen vom 3. Mai bis
26. Juli ist das erste Beet mit Buschbohnen bepflanzt.

Vor und nach den Buschbohnen ist das Beet noch eine
gute Spanne Zeit frei.

Blick auf Ihre Friihjahrliste :

Spinat: Saatzeit 1. Mirz bis 30. April
Kulturzeit 9 Wochen

Sie tragen vor den Buschbohnen den Spinat ein.
Blick auf Ihre Herbstliste:

Endivie: Saatzeit 25. Juni bis 15. Juli
Verpflanzbar nach 6 Wochen
Kulturzeit 18 Wochen

Sie notieren fiir das Frithbeet: »21. Juni Endivie aus-
sahen, 9. August auf Beet 1 auspflanzen.« Auf dem Plane
bezeichnen Sie das Auspflanzen unter dem 9. August durch
eine senkrechte Linie. Da die Ernte nicht mehr in die eigent-
liche Kulturzeit fallt, schreiben Sie neben »Endivie« Ernte
ab 25. Oktober.

Zwischen den Buschbohnen, die weit gepflanzt werden
miissen, hat noch ein anderes Gemiise Platz. Als Gegensatz
zu den Buschbohnen muf} es niedrig wachsend, schattenver-
tragend, schnellwachsend sein. Sie finden auf Ihrer Liste:

Kopfsalat: Saatzeit 20. Februar bis 30. Juni
Verpflanzbar nach 6 Wochen
Kulturzeit 12 Wochen

Sie sden den Salat am 22. Mirz ins Friithbeet, pflanzen
ihn am 3. Mai, wenn die Bohnen gesteckt werden, zwischen
die Bohnen und ernten ihn vom 14. Juni ab. Die Bohnen,
bekommen nun den ganzen Platz. In jedes Pflanzloch geben
Sie dem Salat noch -etwas Kompost.

Wenn Sie jedem Gemiise seine Zeit und seinen Platz zu-
gewiesen haben, nehmen Sie den Samenkatalog und wihlen
die passende Sorte. Neben Salat schreiben Sie zum Beispiel
Maikénig.

Sie koénnen nun natiirlich Ihren Plan noch weitgehend
bereichern, Pflanzweiten eintragen oder die Anzahl der Setz-
linge notieren.

AUS UNSEREN SEKTIONEN

Jahresbericht 1938

des Schweiz. Verbandes fiir Wohnungswesen

An der letzten Generalversammlung vom 5. Miérz 1938
wurde der bisherige Sektionsvorstand, bestehend aus den
Herren Straub, Prisident, Stadtrat J. Peter, Billeter, Gerteis,
Irniger, Frl. Dr. Kaiser, Lienhard, Dr. Meyer, Pletscher, Roth
und Riieger in globo wiedergew#hlt. Nach Erledigung der
iibrigen statutarischen Geschifte behandelte ein instruktives
Referat von Herrn Ing. Hasler, EWZ., die neuen Tarifarten
des Elektrizitdtswerkes der Stadt Ziirich. Es wurde ferner der
Wunsch ausgesprochen, es mochten die Genossenschaften zur
Schaffung eines engern Kontaktes unter sich einander gegen-
seitig zu ihren Generalversammlungen einladen. Wie weit
dieser Anregung Folge geleistet wurde, wissen wir nicht,
mochten sie aber hier trotzdem auf die bevorstehenden Ge-
neralversammlungen der Genossenschaften hin in Erinnerung
rufen.

Die Geschifte, die der Sektionsvorstand im Berichtsjahre
zu behandeln hatte, waren trotz den unsicheren wirtschaft-
lichen und politischen Zeiten nicht auflerordentlicher Natur.

Die Kohlen frage bzw. die Bildung einer eigenen Ein-
kaufsgenossenschaft wegen der steigenden Kohlenpreise, die
frither schon erwdhnt wurde, ist vom Sektionsvorstand ab-
lehnend erledigt worden, da die Durchfithrung wegen der
Lagerhaltung, Verwendung der Abfille, Streitigkeiten be-
treffend die Qualitat der Kohlen, Einkaufsschwierigkeiten im
Kriegsfalle, Konkurrenzierung von anderen Genossenschafts-
verbanden, eventuell Boykottbestrebungen uns gegeniiber zu
viele Gefahrenmomente in sich geschlossen hitte. ‘

Betreffend Bildung einer Hilfsk asse unter den Bau-
genossenschaften zwecks finanzieller Unterstiitzung von in
Bedringnis geratenen Genossenschaften, woriiber ebenfalls
schon frither gesprochen wurde, haben sich auf unsere Rund-
frage elf Genossenschaften zustimmend, elf ablehnend ge-
duflert, wahrend die iibrigen Genossenschaften uns keine Ant-
wort zukommen lieBen. Da aber alle Genossenschaften mit-
machen miilten, wenn man eine solche Kasse auf einer Art
versicherungstechnischer Grundlage errichten wollte, so wird
man unter diesen Umstinden von ihrer Errichtung absehen
miissen. Das schliefit aber nicht aus, da} im Sinne der von
genossenschaftlichem Geiste getragenen Anregung doch etwas
in vereinfachter Form, vielleicht ein Solidarititsfonds ohne
Obligatorium, geschaffen werden kénnte.

Die 6ffentlich-rechtlichen Eigentums-
beschrinkungen zu Lasten der mit Gemeindehilfe
erstellten Wohngebzaude der stadtziircherischen Baugenossen-
schaften, die lingere Zeit Gegenstand verschiedener Bespre-
chungen bildeten, sind nun durch Beschluf3 des Stadtrates auf
Antrag des Finanzvorstandes folgendermalen geregelt wor-
den: Der Finanzvorstand wird ermichtigt, die bei den Grund-
buchédmtern verlangte Anmerkung offentlich-rechtlicher Eigen-
tumsbeschriankungen auf den mit Gemeindehilfe erstellten
Wohngebiduden der Baugenossenschaften dahin abzuindern,
daB Art. 6 der »Ausfithrungsbestimmungen iiber die An-
merkung von Eigentumsbeschrinkungen in bezug auf die mit
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Gemeindehilfe erstellten Wohngebiude« vom 23. September
1933 folgende Fassung enthilt:

»Art. 6. Im Falle der Auflésung oder des Konkurses der
Genossenschaft oder der Zwangsverwertung von Wohngebiu-
den der Genossenschaft ist die Stadt berechtigt, die von ihr
durch Darlehen oder Beitridge unterstiitzten Wohnbauten zum
Selbstkostenpreis zu erwerben. Fiir diejenigen Fille, in denen
ein Verdulerungsrecht besteht oder vom Stadtrat gemif3 Art.
g dieses Eintrages ausnahmsweise bewilligt wird, steht der
Stadt bei Handénderungen ein Erwerbsrecht zum Selbstkosten-
preis zu. Der letztere bestimmt sich in beiden Fillen nach Art.
4 dieses Eintrages.« Die Baugenossenschaften wurden hier-
iiber und iiber die bisherigen rechtlichen Méglichkeiten der
Verhinderung einer eventuellen Spekulation im gemein-
niitzigen Wohnungsbau durch unser Zirkular vom 30. Juni
1938 orientiert.

Auch eine steuerrechtliche Frage wurde dem
Sektionsvorstand zugewiesen. Unsere Baugenossenschaften
konnten sich namlich bisher nach § 28 (Selbsthilfegenossen-
schaften) oder nach § 29 (Aktiengesellschaften und Genossen-
schaften, die nicht zu den Genossenschaften des § 28 gehoren)
des kantonalen Steuergesetzes einschitzen lassen. Nun will
aber das Steueramt dazu iibergehen, die gemeniniitzigen Bau-
genossenschaften nach und nach alle nach § 28 einzuschitzen.
Es hat sich ndmlich herausgestellt, da} mit der Zeit die Ein-
schitzung nach § 29 sich fiir die Baugenossenschaften giinstiger
gestaltet als diejenige nach § 28. Da aber die Einschdtzung
eigentlich keine willkiirliche sein darf und unsere Bau-
genossenschaften zu den Selbsthilfegenossenschaften gehoren,
wird wohl nicht viel dagegen auszurichten sein. Doch steht
noch die Antwort eines Rechtsgutachtens aus, so dal} wir erst
spater dariiber berichten koénnen.

Die Beteiligung des schweizerischen Verbandes als Aus-
steller an der Schweiz Landesausstellung, an
der naturgemil} die Sektion Ziirich stark interessiert ist, wurde
in der Weise geregelt, dal dem Verbande in dem Verbin-
dungsgange zwischen den Gruppen »Wohnen« und »Bauen«
eine Wand von etwa 25 Meter Linge und eine kleinere Nische
reserviert ist. Ausgestellt werden Grolphotos, statistische
Tabellen und eventuell Modelle. Die Kosten belaufen sich auf
etwa 5000 bis 6000 Fr., von denen etwa 1000 Fr. durch die
Sektion Ziirich, etwa 1000 bis 1500 Fr. durch die Baugenossen-
schaften und der Rést aus den Zinsen des Fonds de roulement
zu leisten wiren. Eventuell werden auch noch 30 bis 40 Licht-
bilder am laufenden Band gezeigt, sofern der betreffende Ap-.
parat finanziell nicht zu stark belastet. Ausgestellt werden
darf nur »thematisch«, das heillit was fiir irgendeine Richtung
unseres Bauens typisch ist.

Der Internationale Genossenschaftstag
wurde auch im Berichtsjahre wiederum von vielen unserer Ge-
nossenschaften festlich begangen. Mit Riicksicht auf die Be-
deutung des Tages sollten aber alle Genossenschaften mit-
machen. Auch wire da und dort etwas mehr Einheitlichkeit
zu wiinschen. Der Sektionsvorstand wird daher in dieser Sache
auf dem Zirkularwege noch Vorschlige machen.

Zu erwihnen sind ferner die Kursabende fiir die
Revisoren der Baugenossenschaften, die
gemil einer frither gemachten Anregung am 14., 21. und 28.
November 1938 in Ziirich stattfanden. Dieselben wurden ge-
leitet von Prisident Straub, und von Herrn Ebneter, Revisor

beim Finanzinspektorat der Stadt Ziirich. Die Ausfithrungen

von Herrn Ebneter, die speziell die Revisionsarbeit betrafen,
sollen in etwas veridnderter Form gedruckt und spater den
Genossenschaften zugestellt werden. Jeder der Kursabende
war von rund 1oo Personen besucht, die. den Ausfithrungen
der Referenten mit Interesse folgten.

Die Delegiertenversammlung vom 8. Oktober
1938 diente der Besichtigung der automatischen Heizanlage
der Baugenossenschaft Waidberg in Ziirich-Wollishofen und
der Anhorung eines Referates von Herrn Dr. Bickel, Adjunkt
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des Statistischen Amtes der Stadt Ziirich, iiber »Bevolkerungs-
entwicklung und Wohnungsfrage«. Das griindliche und beson-
ders auch in seinen Ausblicken auf die zukiinftige Gestaltung
des Wohnungsmarktes interessante Referat ist auszugsweise
in Nr. 11 und 12/1938 des »Wohnens« erschienen.

Der Sektionsvorstand hielt zur Behandlung und Bespre-
chung der erwdhnten und weiteren kleineren Geschifte sechs
Sitzungen ab. In seinem Bestande sind im Berichtsjahre keine
Veridnderungen eingetreten.

Im Zentralvorstand war die Sektion vertreten durch die
Herren Straub, Irniger und Hef3. Herr Straub orientierte den
Sektionsvorstand jeweilen iiber die Verhandlungen im Zentral-
vorstand.

Aus demFonds de roulement wurden im Berichtsjahr keine
Darlehen ausbezahlt, dagegen gelangten folgende Restbetrage
von fritheren Darlehen bis Ende 1938 zur Riickzahlung:
Fr. 20 000.— von der Allgemeinen Baugenossenschaft Ziirich,
und Fr. 6000.— von der Heimstdtten-Genossenschaft. Win-
terthur.

Normalmietvertrige wurden 1330 verkauft.

Ferner verkaufte die Sektion Ziirich im Berichtsjahre 486
Broschiiren »Wohnungsbaupolitik der
Stadt Ziirich 1907—1937« zu einem reduzierten
Preise an ihre Mitglieder. Wir haben noch eine Anzahl Exem-
plare vorritig und méchten diese 159 Seiten umfassende und
iiber den gemeinniitzigen Wohnungsbau in der Stadt Ziirich
auch durch Tabellen und Bilder aufschluBreiche Broschiire zum
Kaufe weiterhin empfehlen. Der Kaufpreis betriagt fiir Mit-
glieder der Sektion Ziirich Fr. 1.— und fiir die Mitglieder
der iibrigen Sektionen und weitere Interessenten Fr. 1.50.

Die Jahresrechnung ergibt pro 1938 bei Fr. 4129.40 Ein-
nahmen und Fr. 2890.80 Ausgaben einen Ueberschufy von
Fr. 1238.60.

Der Bestand unserer Genossenschaften ist
im Berichtsjahre gleich geblieben: nzmlich 41 Baugenossen-
schaften ‘und 4 Produktivgenossenschaften. Dagegen hat sich
die Zahl der Hiuser und Wohnungen infolge einiger Neu-
bauten in Winterthur etwas vergréBert. Ende 1938 besaBen
unsere Baugenossenschaften 2506 Hauser und 10 304 Woh-
nungen.

Die Zahlder Einzelmitglieder ist von 46 auf
32 gesunken. ;

Auf dem Gebiete des Wohnungsmarktesinder
Stadt Ziirich trat per 1. Dezember 1938 eine weitere Ent-
spannung ein, indem dank einer Besserung der Wirtschafts-
lage, einer Zunahme der EheschlieBungen und eines Gewinnes
an zugewanderten Familien der Leerwohnungsbestand von
3,12 Prozent im Vorjahre auf 2,43 Prozent sank, aber immer
noch etwas iiber der obersten Grenze eines normalen Leer-
wohnungsbestandes' steht. Den héchsten Leerwohnungs-
bestand wiesen wie schon frither die Vierzimmerwohnungen
mit 3,86 Prozent, den kleinsten die Zweizimmerwohnungen mit
2,35 Prozent auf. Unter den Stadtkreisen hatte der Kreis 2
mit 3,37 Prozent den gréften Leerbestand und die Kreise 1,
5 und 9 mit 1,86, 1,94 und 1,97 Prozent die kleinsten Leer-
bestinde. Wie wird sich der Wohnungsmarkt in der Stadt
Zirich weiter gestalten? Bei der hier herrschenden und der
durch das Anlage suchende Kapital offenbar weiter andauern-
den Bautitigkeit sind gewisse Befiirchtungen speziell fiir die
Zeit nach Beendigung der- Landesausstellung nicht von der
Hand zu weisen. Es hat daher bereits eine Konferenz des
Stadtrates mit Vertretern von Verbanden und Finanzinstituten,
an. der auch die Sektion Ziirich vertreten war, stattgefunden,
um Mittel und Wege zu suchen, einer katastrophalen Aus-
wirkung der Bautitigkeit entgegenzuwirken. Bei dieser Sach-
lage muB aber noch auf etwas hingewiesen werden: Die
Wohnungen, die heute gebaut werden, weisen alle einen Miet-
zins auf, der fiir die unteren Bevolkerungsschichten uner-
schwinglich ist. Es ist daher Pflicht der gemeinniitzigen Bau-
genossenschaften, trotz allem auch fiir diese Kreise der Be-



volkerung dem heutigen Stand des Wohnungswesens' ent-
sprechende Wohnungen zu bauen, bezichungsweise je nach
den Verhiltnissen Ende 1939/Anfang 1940 die Verwirklichung
von Bauprojekten in die Wege zu leiten, denn ihre Bautitig-
keit steht wenigstens auf dem Gebiete der Stadt Zirich schon
lange ginzlich still und die Zahl ihrer Wohnungen hat sich
daher nicht im Verhiltnis der Zunahme der untern Bevolke-
rungskreise vermehrt.

Auch der Senkung des Hypothekarzins-
fuBes, die allem Anscheine nach fiir 1. Hypotheken noch
auf 3,5 Prozent hinuntergehen wird, miissen die Baugenossen-
schaften ihre Aufmerksamkeit schenken. Sie diirfen hier um
so eher mogliche Vorteile fiir sich zu erreichen suchen, als sie
- ja ihre Liegenschaften nach dem Grundsatz der Selbstkosten
verwalten und nicht fiir spekulative Zwecke bauen.

Sie werden aber im folgenden und den weiteren Jahren
nicht nur der rein geschéftlichen Seite, sondern ebensosehr der
Pflege des genossenschaftlichen Geistes
ihre ganze Kraft widmen miissen, denn die Kampfe, die aller
Voraussicht nach kommen werden, sind nicht nur wirtschaft-
licher, sondern auch weltanschaulicher Natur. — Vielleicht ist
es gut so, denn sonst bleiben wirtschaftliche Reformen ewig nur
Flickwerk. Aber um in diesen Kampfen bestehen zu kénnen,
wird man seine eigene Weltanschauung, die vielleicht in der
letzten Zeit etwas verflacht ist, vertiefen und festigen miissen.
In diesem Sinne mochten wir daher ins neue Jahr eintreten.

Sektion Zirich des Schweiz Verbandes
fir Wohnungswesen :

Der Préasident: Straub. Der Aktuar: Meyer.

Generalversammliung der Sektion Ziirich
des Schweizerischen Verbandes fiir Wohnungswesen

Am 4. Mirz 1939 fand im Limmathaus in Zirich 5 die
ordentliche Generalversammlung der Sektion Ziirich statt. Die
statutarischen Geschédfte waren rasch erledigt. Das Protokoll
der letzten Versammlung, der Jahresbericht und die Jahres-
rechnung wurden diskussionslos genehmigt. Im Sektionsvor-
stande waren fiir die zuriicktretenden Herren Stadtrat Peter
und Riieger, denen fiir ihre tatkriftige und sachkundige Mit-
arbeit in der Sektion der verdiente Dank ausgesprochen wurde,
Ersatzwahlen vorzunehmen. An ihre Stelle wurden gewiahlt
Herr Keller von der Bau- und Mietergenossenschaft Ziirich
und Herr Sager von der Familienheimgenossenschaft Ziirich,
so dal} sich der Sektionsvorstand, nachdem die iibrigen Mit-
glieder in globo und Herr Straub einstimmig als Prisident
wiedergewihlt wurde, aus folgenden Mitgliedern zusammen-
setzt : Straub, Prisident; Billeter, Gerteis, Lienhard, Fraulein
Dr. Kaiser, Irniger, Keller, Dr. Meyer, Pletscher, Roth und
Sager. Als Rechnungsrevisoren wurden ebenfalls die bisherigen-
wiedergewihlt, nimlich die Herren Schaltenbrand und Link.
Fiir die Verbandstagung in Ziirich wurden zwolf Delegierte
bestimmt, wovon fiinf bis sechs auf den Sektionsvorstand
und die iibrigen auf die Baugenossenschaften entfallen, die
ihre Wiinsche betreffend Zuteilung einer Delegation dem
Aktuariate, Niischelerstralle 30, Ziirich 1, bekanntgeben
konnen.

Es folgte dann das Referat von Herrn Siegwart, Experte
beim Luftschutzinspektorat der Stadt Ziirich, iiber: »Luft-
schutzprobleme fiir die gemeinniitzigen Baugenossenschaften«.
Nachdem er einleitend auf die gespannte Lage in Europa und
den speziell im spanischen und chinesisch-japanischen Kriege
erwiesenen Wert der Luftschutzmaflnahmen hingewiesen hatte,
ergab sich aus seinem Referate in der Hauptsache folgendes:

Durchgefiihrt in der Stadt Ziirich sind die Verdunkelung
und die Entriitmpelung. Als dritte MaBnahme kommt jetzt
die Bildung der Hausfeuerwehren, deren Dienst obligatorisch
und ohne Sold ist. Fiir jedes Haus ist ein Luftschutzwart zu
bestimmen, was bei den 32 0coo Gebduden der Stadt Ziirich
fiir die Instruktion und Organisation usw. eine umfangreiche
Arbeit bringt. Als Luftschutzwarte kénnen auch Frauen und
zuverldssige Auslander zugelassen werden, sofern den letzteren
in diesem Amte keine Schweizer unterstellt sind. Der Luft-
schutzwart ist verantwortlich fiir den Luftschutzzustand des
ganzen Hauses und arbeitet ebenfalls ohne behérdliche Ent-
schiadigung. Er hat fiir die Organisation der Hausfeuerwehr
zu sorgen, wozu ebenfalls Frauen und auch Jugendliche im
Alter von 15 Jahren an beigezogen werden kénnen. Bei Bau-
genossenschaften ist eventuell die Bildung von Blockfeuer-
wehren fiir ganze Hauserblocke oder Kolonien zu empfehlen,
je nach den Erfahrungen, die bei den gegenwirtigen Ubungen

gesammelt werden. Zur personlichen Ausriistung des Luft-
schutzwartes gehért eine Gasmaske, die er zum Preise von
Fr. 10— oder eventuell Fr. 6.— selber anschaffen muf,
wenigstens kann der Hauseigentiimer rechtlich dazu nicht ver-
pflichtet werden, ferner ein altes Kleid, Handschuhe, ein alter
Filzhut und hochschlieBende Schuhe. Zum Schutze der Augen
ist eine SchweiBbrille zu empfehlen. Das vorgeschriebene Ma-
terial der Hausfeuerwehren, fiir welches der Hauseigentiimer
aufzukommen hat, ist fiir ein Haus mittlerer Grofe folgendes:
Ein Vorrat von 50 Kilo Sand, ein Sandbehilter, ein Wasser-
behilter, eine Sandschaufel, zwei Laschbesen zum Abtupfen
der Glutstellen, ein Kreuzpickel oder Beil, ein Brecheisen oder
»GeilfuB«. Wenn ein Hausbewohner einen dieser Gegen-
stinde besitzt, muf3 er ihn zur Verfligung stellen. Zu emp-
fehlen zum Wegtragen von mit Sand gedeckten Brandbomben
ist iiberdies ein Holzeimer. Um Preisiiberforderungen zu un-
terbinden, hat der Luftschutzverband im Amtshaus V eine
Verkaufsstelle eingerichtet.

Schutzrdaume. Oeffentliche Schutzraume kommen je nach
der Grofle auf Fr. 400.— bis Fr. 1000.— pro Person zu stehen.
Abgesehen von der Finanzfrage sind sie aber aus praktischen
Griinden abzulehnen, da Ziirich in fiinf bis sechs Flugminuten
von der Grenze aus erreichbar ist und das zu den Schutz-
rdumen hineilende Publikum wahrscheinlich auf der StraBe
von Bombenwiirfen iiberrascht wiirde. Fiir uns sind daher
nach Vornahme von Sicherungen gegen Einsturz und Gas die
Keller als Luftschutzraume daszweckmaBigste. Fiir die dies-
beziigliche Vornahme des Ausbaues eines Kellers bestehen je-
doch keine rechtlichen Verpflichtungen. In einem Falle haben
sich die Mieter bereit erklart, die Sicherungsarbeit gegen Lie-
ferung des Materials gratis zu leisten. Fiir die Detailfragen
wird der Besuch der Selbstschutzkurse empfohlen.

Das durch seine sachliche Haltung angenehm wirkende
Referat wurde mit Beifall verdankt. In der lebhaft benutzten
Diskussion kam zum Ausdruck, daB} die Versammlung mehr-
heitlich der Auffassung war, dafl die Verwendung der Frau
fiir Luftschutzmalnahmen zu empfehlen sei, die Schweizerfrau
werde hier schon zum Rechten sehen. Die von der Eidgendssi-
schen Materialpriifungsanstalt gepriiften und gegen Feuer
empfohlenen Holzimprignierungsmittel enthalten keine Stoffe,
die bei der Vergasung schddlich wirken. Die Wirkung dieser
Mittel sei aber zeitlich sehr beschrinkt. Die Kosten betragen
pro Quadratmeter 60 Rappen bis Fr. 1.50. Auch sei die Wir-
kung der Imprégnierungs- und anderer chemischer Feuer-
bekdmpfungsmittel nicht unfehlbar. Die Verwendung von
zusammensetzbaren Metallzellen sei fiir unsere Verhiltnisse
nicht zu empfehlen. Sie seien in England aufgekommen, weil
man dort meistens keine Keller habe.



	Jahresbericht 1938 des Schweiz. Verbandes für Wohnungswesen

